
 
Stadt Burglengenfeld 
Marktplatz 2 – 6 
93133 Burglengenfeld 
  
 

V o r l a g e b e r i c h t  

 
 

Bauverwaltung Nummer: BauVW/175/2017 

Schneeberger, Gerhard Datum: 10.01.2017 
 Aktenzeichen:  

 
 

Sitzungsgremium Datum Status 

Bau-, Umwelt- und Verkehrs-
ausschuss 

18.01.2017 öffentlich  

Stadtrat 25.01.2017 öffentlich  

 
 
 
Betreff: 
 
Änderung des Flächennutzungsplanes und Aufstellung eines Bebauungs-
planes "Sondergebiet Sport und Freizeit im Naabtalpark" - Billigungsbeschluss 
des Bebauungsplanes auf Grundlage der Planung des Ing.Büros Preihsl & 
Schwan vom 18.01.2017 - Empfehlung an den Stadtrat 
 
 
 
Sachdarstellung, Begründung: 
 
Am 24.02.2016 wurde die Änderung des Flächennutzungsplanes und gleichzeitige 
Aufstellung des Bebauungsplanes für das „Sondergebiet Spiel und Freizeit im Naab-
talpark“ beschlossen. 
 
Die frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange ist bereits abgeschlossen, 
so dass die Stellungnahmen abgewogen und in den Bebauungsplan eingearbeitet 
werden können. 
 
Die Verwaltung wird beauftragt  mit der gebilligten Planfassung mit dem förmlichen 
Beteiligungsverfahren gem. §§ 3 Abs. 2, 4 Abs. 2 BauGB zu beginnen. 
 
 
Beschlussvorschlag BUV: 
 
Der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss empfiehlt dem Stadtrat, die eingegange-
nen Anregungen, Bedenken und Einwendungen der Träger öffentlicher Belange, auf 
Grundlage der nach Abwägung von der Verwaltung verfassten Stellungnahmen, zum 
Beschluss zu erheben. Der Bebauungsplanentwurf des Ing.Büros Preihsl & Schwan 
vom 18.01.2017 wird gebilligt. Die Verwaltung wird beauftragt mit dem förmlichen 
Beteiligungsverfahren gem. §§ 3 Abs. 2, 4 Abs. 2 BauGB zu beginnen. 
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Textliche Festsetzungen

1. Abstandsflächen 

Die Abstandsflächen gem. BayBO sind einzuhalten.

2. Dachformen und Dachneigung
Flachdach
Pultdach 2°-15°
Satteldach 15°-25°

3. Gebäudehöhe
Die zulässige Wandhöhe von OK Fertigfußboden EG bis zum 
Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachhaut, oder bis zum
oberen Abschluss der Wand wird auf max. 3,50 m festgesetzt.

35

Festsetzungen

GRZ = 0,8

GFZ = 2,4

BMZ = 10,0

SO

Grundflächenzahl 

Geschossflächenzahl 

Baumassenzahl 

Baugrenze

Geltungsbereich des Bebauungsplanes

Zufahrt/Schotterweg

Hinweise

1. Grenzen

2. Art der baulichen Nutzung

3. Maß der baulichen Nutzung

4. Bauweise, Baugrenzen

5. Verkehrsflächen

6. Schallschutz

7. Grünordnung

Sondergebiet gem. § 11 BauNVO

Nutzungsschablone

GeschossflächenzahlGrundflächenzahl

Nutzungsschablone

vorgeschlagene Gebäude

Art d. baulichen
Nutzung Bauweise

Dachformen/Dachneigung

BaumassenzahlBaumassenzahl
maximale  
Traufhöhe

vorgeschlagene Flächen Sport- und Freizeit-
anlage

bestehendes Gebäude mit Hausnummer

bestehende Grundstücksgrenze

Flurstücksnummer 
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Bebauungsplan "Sondergebiet (SO) - Sport und Freizeit" - Burglengenfeld
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5.103 m²
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Geltungsbereich 

- Nettobaulandfläche 

SO

1. Der Stadtrat/Gemeinderat hat in der Sitzung vom ............... die Aufstellung des Bebauungsplans
beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am ............... ortsüblich bekannt gemacht.
2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und 
Anhörung für den Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom ............... hat in der Zeit vom 
............... bis ............... stattgefunden.
3. Die frühzeitige Beteiligung der Behörde und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 
1 BauGB für den Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom ............... hat in der Zeit vom 
............... bis ............... stattgefunden.
4. Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom ............... wurden die Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ............... bis 
............... beteiligt.
5. Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom ............... wurde mit der Begründung gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ............... bis ............... öffentlich ausgelegt.
6. Die Stadt/Gemeinde ............... hat mit Beschluss des Stadtrats/Gemeinderats vom ............... den 
Bebauungsplan gem. § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom ............... als Satzung beschlossen.

.................................................., den ...............
(Stadt / Gemeinde)
                                                                                         (Siegel)
.........................................................................
(Ober-)Bürgermeister(in)

7. Die Regierung / Das Landratsamt ............... hat den Bebauungsplan mit Bescheid vom ...............
AZ ............... gemäß § 10 Abs. 2 BauGB genehmigt.
8. Ausgefertigt

.................................................., den ...............
(Stadt / Gemeinde)
                                                                                         (Siegel)
.........................................................................
(Ober-)Bürgermeister(in)

9. Die Erteilung der Genehmigung des Bebauungsplans wurde am ............... gemäß § 10 Abs. 3 
Halbsatz 1 BauGB / Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am ............... gemäß 
§ 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft 
getreten.

.................................................., den ...............
(Stadt / Gemeinde)
                                                                                          (Siegel)
.........................................................................
(Ober-)Bürgermeister(in)
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B E G R Ü N D U N G 
 

gemäß § 9 Abs. 8 Baugesetzbuch zum Bebauungsplan mit Grünordnung und Schallschutz 

Sondergebiet 

„Sport und Freizeit“ 

der Stadt Burglengenfeld 

 
 
 
 
1. Lage und Bestandssituation 
 

Das Plangebiet liegt am Ortsrand der Stadt Burglengenfeld an der 

Umgehungsstraße neben dem Kunstrasenplatz des ASV Burglengenfeld.  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst eine Fläche von ca. 0,51 ha.  

Das Gelände im Bebauungsplangebiet liegt zwischen ca. 388,00 m – 379,00 m ü. 

NN, es fällt von Nordwesten nach Südosten ab. 

 
 
2. Anlass, Ziel und Zweck der Planung 
 

Mit dem Bebauungsplan ist beabsichtigt, die Spiel- und Sporteinrichtungen im 

Naabtalpark zu erweitern. Die Spiel- und Sporteinrichtungen wie Skater-Halfpipe, 

DFB-Minispielfeld sowie der Übungsplatz des ADAC beim angrenzenden REWE-

Markt sollen auf die neu auszuweisenden Flächen verlegt werden. Dadurch 

können die frei werdenden Flächen beim REWE-Markt einer höherwertigen 

gewerblichen Nutzung zur Verfügung gestellt werden. 

Hierfür ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich. 

 
3. Inhalt und wesentliche Auswirkung des Bebauungsplanes 
 
 
3.1 Art und Maß der baulichen Nutzung 

 

Im gültigen Flächennutzungsplan der Stadt Burglengenfeld ist die Fläche des 

Plangebietes als „Waldfläche“ ausgewiesen. 
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Das Maß der baulichen Nutzung orientiert sich an den Obergrenzen der BauNVO 

§ 17 in sonstigen Sondergebieten. 

 
3.2 Städtebauliche Struktur, räumliche Einbindung und Beziehungen 
 

Der Bebauungsplan enthält Festsetzungen mit dem Ziel, die geplanten Anlagen 

verträglich in die vorhandene Gesamtsituation einzufügen. 

Im Einzelnen wurde dieser Zielsetzung durch folgende Festsetzungen 

entsprochen: 

- Festlegungen zum Maß der baulichen Nutzung entsprechend den nach der 

BauNVO zulässigen Werten als Voraussetzung für eine angemessene 

Baumassenentwicklung  

und für eine ausreichende Begründung. 

- Maßvolle Höhenentwicklung unter Berücksichtigung des Orts- und 

Landschaftsbildes sowie der benachbarten vorhandenen Bauhöhen. 

 
3.3 Verkehrserschließung 
 

Die Erschließung des Bebauungsplangebietes ist gesichert. Die Erschließung 

erfolgt über eine bestehende Zufahrt an der Straße „Im Naabtalpark. 

 
3.4 Ver- und Entsorgung 

 

Das Niederschlagswasser ist über ausreichend dimensionierte Sickermulden nach den 

vorgegebenen Richtlinien, über die belebte Bodenzone in den Untergrund zu 

versickern (Reinigungswirkung des Bodens).  

 Wo keine baulichen Maßnahmen stattfinden, kann der natürliche Bodenaufbau 

erhalten werden. Gerade auf solchen Flächen sind auch Beeinträchtigungen wie 

Verdichtungen und Verunreinigungen des Bodens zu vermeiden.  

 Durch die Festsetzung von Schutzzonen zu unter- und oberirdischen Ver- und 

Entsorgungstrassen sowie von Abständen zum Fahrbahnrand soll dafür Sorge 

getragen werden, dass Gehölzpflanzungen nicht in Konkurrenz zu technischen 

Einrichtungen stehen und deshalb später wieder beseitigt werden müssen. 

 Die Einhaltung von Grenzabständen zu Nachbargrundstücken dient in erster 

Linie der Vermeidung nachbarschaftlicher Konflikte. 
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3.5 Baugrundbeschaffenheit / Grundwasserverhältnisse 
 

Baugrunduntersuchungen werden angeraten. Die 

Versickerungsfähigkeit des Bodens ist zu prüfen. 

Das Bebauungsgebiet liegt außerhalb von Wasserschutzgebieten. 

 

3.6 Freileitungen 
 

Eine Beeinträchtigung des Ortsbildes soll durch ein Verbot von Freileitungen in der 

Bebauungsplansatzung eingeschränkt werden.  

 
3.7 Bodendenkmäler 

 sind nicht bekannt 

 
 
3.8 Altlasten 

 Verdachtsmomente bezüglich Altlasten liegen nicht vor.  

 

3.9 Brandschutz 

Ausreichende Löschwasserversorgung 

bestehend 

Baugenehmigung 

Im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens sind erforderliche Brandschutznachweise  

zu erstellen und für den Objektschutz sich ergebende Auflagen zu erfüllen. 

 

 

3.10 Grünordnung 

Wird noch eingefügt 

 

4.0 Erforderlichkeit der Planaufstellung 

Um die bauliche Nutzung, die Erschließung und eine geordnete städtebauliche 

Entwicklung unter Wahrung öffentlicher und privater Belange sicherzustellen, ist die 

Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Bebauungsplan für das Sondergebiet „Sport und Freizeit“  der Stadt Burglengenfeld 
Begründung 
 

PREIHSL + SCHWAN Beraten und Planen GmbH 

Kreuzbergweg 1A - 93133 Burglengenfeld – Tel. 09471 7016-0 – Fax 09471 7016 

E- Mail – Info@preihsl-schwan-ingenieure.de    www.preihsl-schwan-ingenieure.de 

 

Seite 4 von 4 
 

 
 
 
Aufgestellt: Burglengenfeld, den HHHHH.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preihsl und Schwan 
Beraten + Planen im Bauwesen 
Kreuzbergweg 1a     

........................................................ 
93133 Burglengenfeld    Fabian Biersack Dipl.-Ing.(FH) 
 
 
 

Der Stadtrat der Stadt Burglengenfeld hat am ...............................die vorstehende 

Begründung vom HHHHH zum Bebauungsplan vom HHHHH beschlossen. 

 
 
 
Burglengenfeld, den  ............................................. 
 
 
 
 
STADT BURGLENGENFELD 
 
 
 
 
 
___________________________ 
 Thomas Gesche 

1. Bürgermeister 
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Stadt Burglengenfeld 

Änderung des Flächennutzungsplanes 

der Stadt Burglengenfeld für das Sondergebiet „Sport und Freizeit im Naabtalpark“ 

in der Fassung von ……………………… 

 

 

 

Erläuterungsbericht 

 

 

Stadt Burglengenfeld 

Burglengenfeld den …………………………….. 

 

 

 

…………………………………………………… 
1.Bürgermeister Thomas Gesche 
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Inhaltsverzeichnis 
 

1. Anlass und Ziele der Flächennutzungsplanänderung 

 

2. Beschreibung des Änderungsgebietes 

2.1. Lage und Abgrenzung 

2.2. Natürliche Grundlagen 

2.3. Vorhandene Nutzung 

2.4. Verkehr / Erschließung 

2.5. Ver- und Entsorgung 

2.6. Natur- und Landschaftsschutz/Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen 

 

3. Planung 

3.1. Künftige Nutzung 

3.2. Immissionsschutz 

3.3. Ver- und Entsorgung / Infrastruktur 

3.4. Landschaftsplanung / Grünflächen 

 

4. Hinweise für die verbindliche Bauleitplanung 

 

5.  Umweltbericht 

 

Begründung für Gewerbeflächenbedarf 

  Änderung des Flächennutzungsplanes (20.10.2010) 

  Flächennutzungsplan 

  Übersichtslageplan – Plan Nr.: 1.1 

  Retentionsflächenplan - Plan Nr.: 1.2 
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1. Anlass, Ziel und Zweck der Flächennutzungsplanänderung 
 

Mit der Änderung des Flächennutzungsplanes ist beabsichtigt, 

Sondergebietsflächen nach den Bestimmungen des § 11 BauNVO bereitzustellen.  

Mit der Ausweisung dieser Grundstücksflächen wird der gestiegenen Nachfrage 

nach Sondergebietsflächen im Stadtgebiet von Burglengenfeld Rechnung 

getragen. 

Es soll erreicht werden, dass neue Sportflächen, im Anschluss an die bestehenden 

Sportflächen des ASV Burglengenfeld, mit den städtebaulichen 

Entwicklungsvorstellungen der Stadt Burglengenfeld genehmigt werden können.  

Um das Gebiet einer diesen entwicklungsplanerischen Zielsetzung entsprechenden 

Nutzung zuzuführen und um dabei die erforderliche städtebauliche Ordnung zu 

gewährleisten, ist es erforderlich diese wichtige Entwicklungsfläche in die 

Flächennutzungsplanung aufzunehmen. Im Parallelverfahren wird ein 

Bebauungsplan einschließlich Grünordnungsplanung aufgestellt. 

 

2. Beschreibung des Änderungsgebietes 

 

2.1 Lage und Abgrenzung 

 

Das Plangebiet liegt am Ortsrand der Stadt Burglengenfeld an der 

Umgehungsstraße neben dem Kunstrasenplatz des ASV Burglengenfeld. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst eine Fläche von ca. 0,51 ha.  

 

2.2 Natürliche Grundlagen 

 

Höhenlage 

Das Gelände im Bebauungsplangebiet liegt zwischen ca. 388,00 m ü. NN und  

379,00 m ü. NN. Das Gelände fällt von Nord- Westen nach Süd- Osten  

ab. Der Höhenunterschied beträgt ca. 9,00 m. 
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2.3 Vorhandene Nutzung 

Im gültigen Flächennutzungsplan der Stadt Burglengenfeld ist die Fläche des 

Plangebietes als „Waldfläche“ ausgewiesen. 

 

2.4 Verkehr / Erschließung 

Die Erschließung des Änderungsgebietes erfolgt von der Umgehungsstraße über   

eine bestehende Zufahrt südlich des Sportplatzes. 

 

2.5 Ver- und Entsorgung 

 

Durch den Bauherrn ist die Ver- und Entsorgung des Sondergebietes sicherzustellen.  

Das Niederschlagswasser ist über ausreichend dimensionierte Sickermulden nach den 

vorgegebenen Richtlinien über die belebte Bodenzone in den Untergrund zu 

versickern (Reinigungswirkung des Bodens).  

 

2.6 Natur- und Landschaftsschutz / Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen 

 

Die Belange von Natur und Landschaft werden im Bebauungs- bzw. 

Grünordnungsplan, der im Parallelverfahren aufgestellt wird, dargestellt. 

Mit den Festsetzungen von Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 

Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft gemäß §9(1)20 BauGB sollen die 

Beeinträchtigungen für den Naturhaushalt und für das Landschaftsbild vermindert und 

ausgeglichen werden. Eine genaue Bilanzierung und Beschreibung der Ausgleichs- 

flächen und –maßnahmen erfolgt im Umweltbericht 

 

3. Planung 

3.1 Künftige Nutzung 

 

Die Änderungen stellen eine Aktualisierung bzw. Fortschreibung des 

gültigen Flächennutzungsplanes dar und bereiten die Realisierung der 

Zielsetzungen (siehe Punkt 1.) planungsrechtlich vor. 



Flächennutzungsplanänderung  für das SO „Sport und Freizeit im Naabtalpark“  

der  Stadt Burglengenfeld  -  Erläuterungsbericht 

Fassung vom ……………………. 

 

PREIHSL + SCHWAN Beraten und Planen GmbH 

Kreuzbergweg 1A - 93133 Burglengenfeld – Tel. 09471 7016-0 – Fax 09471 7016 17 

E- Mail – Info@preihsl-schwan-ingenieure.de    www.preihsl-schwan-ingenieure.de 

 

 

Seite 5 von 6 

 

 

Die bisher als Waldflächen ausgewiesenen Flächen werden als Sondergebietsflächen 

dargestellt.  

 

3.2 Immissionsschutz 

  

Wird im Laufe des Verfahrens mit eingearbeitet. 

 

3.3 Ver-  und Entsorgung / Infrastruktur 

 Wird noch abgeklärt. 

 

3.4 Landschaftsplanung / Grünflächen 

  

Bei der Aufstellung des Bebauungsplanes wird mit dem projektbegleitenden Grün- 

ordnungsplan den gesetzlichen Anforderungen des Baugesetzbuches und des 

Bayerischen Naturschutzgesetzes Rechnung tragen. Die Auswirkungen der  

Bauleitplanung auf Natur und Landschaft werden erfasst, bewertet und der  

Umfang der erforderlichen Ausgleichsflächen ermittelt.  

Das Büro „Landschaftsarchitekt Dipl. Ing. Ruth Fehrmann“ in Bahnhofstraße 18,  

93047 Regensburg   ist beauftragt, einen entsprechenden Grünordnungsplan 

zu fertigen. Der derzeit in Aufstellung befindliche  Landschaftsplan erleichtert 

die Ermittlung der Ausgleichsflächen. Die Grünordnungsplanung wird mit der  

„Unteren Naturschutzbehörde“ abgestimmt.  
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4. Hinweise für die verbindliche Bauleitplanung 

 

In Bebauungsplänen  

- sind geeignete grünordnerische Festsetzungen für die Erhaltung 

bzw. für die Entwicklung von Grünflächen und Ausgleichsmaßnahmen vorzusehen. 

- ist die Unterbringung der Fernmeldeanlagen  

und sonstigen Versorgungsleitungen zu berücksichtigen. 

 

5.  Umweltbericht 

Nach § 2a BauGB ist auch auf der Ebene des Flächennutzungsplans ein Umweltbericht als 

Bestandteil des Erläuterungsberichtes zu erstellen.  

Zum im Parallelverfahren aufgestellten Bebauungsplan wurde ein Umweltbericht erstellt, der 

aufgrund des höheren Konkretisierungsgrades detaillierte Angaben enthält.  

Auf die entsprechenden Ausführungen im Umweltbericht gemäß Anlage wird verwiesen. 

 

 

Aufgestellt:  Burglengenfeld,  ………………….. 

 

 PREIHSL + SCHWAN  

 Beraten und Planen GmbH 

 Kreuzbergweg 1 A     .................................................. 

 93133 Burglengenfeld     Fabian Biersack Dipl.-Ing. (FH) 
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1 Einleitung 

1.1 Anlass und Aufgabenstellung 

Die Stadt Burglengenfeld hat einen Bebauungsplan mit integrierter Grünordnung "Sondergebiet 

Sport und Freizeit" (Projektnummer: B-04-25/16, aufgestellt am 18.03.2016) für den Bereich der 

Flurnummern 1654/5 Gemarkung Burglengenfeld erstellt. Eine spezielle artenschutzrechtliche 

Prüfung (saP) zu diesem Vorhaben wurde am 31.03.2016 von der Stadt Burglengenfeld an Herrn 

Dipl.-Geograph Martin Gabriel in Auftrag gegeben.  

In der vorliegenden saP werden:  

 die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

bezüglich der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten (alle europäischen Vogelarten, Ar-

ten des Anhangs IV FFH-Richtlinie) sowie der „Verantwortungsarten“ nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 

BNatSchG, die durch das Vorhaben erfüllt werden können, ermittelt und dargestellt. (Hin-

weis zu den „Verantwortungsarten“: Diese Regelung wird erst mit Erlass einer neuen Bun-

desartenschutzverordnung durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Re-

aktorsicherheit mit Zustimmung des Bundesrates wirksam, da die Arten erst in einer 

Neufassung bestimmt werden müssen. Wann diese vorgelegt werden wird, ist derzeit nicht 

bekannt) 

 die naturschutzfachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme von den Verboten gem. § 45 

Abs. 7 BNatSchG geprüft.  

 Entsprechend den Vorgaben der UNB Schwandorf sollen nicht alle Arten untersucht wer-

den, sondern lediglich die folgenden, relevanten Artengruppen: 

o Vögel 

o Reptilien 

o Fledermäuse  

Besonderes Augenmerk soll auf Spalten- und Höhlenbäume gelegt werden. 

 

1.2 Datengrundlagen 

Als Grundlagen werden folgende Datenquellen herangezogen: 

 Vögel und Reptilien: Drei Kartierungsdurchgänge, jeweils am Vormittag  

(05.April, 01. Juni und 14. Juni 2016, Bearbeitung: Martin Gabriel) 

 Fledermäuse: Zwei Erfassungsdurchgänge (07. Mai und 24. Juni 2016), Aufnahmen mit 

jeweils zwei stationären Batcordern (EcoObs Batcorder 2.0) an zwei Standorten, jeweils 

ca. eine Stunde vor Sonnenuntergang bis zum darauffolgenden Morgen. Die Auswertung 

der Aufnahmen wurden mit den Programmen bcAdmin 3 und batident automatisch aus-

gewertet und die Ergebnisse mit bcAnalyze 2 überprüft.  

(Bearbeitung: Robert Mayer/Flora + Fauna, Regensburg) 

 In der ASK sind keine Daten zum Untersuchungsgebiet abgelegt. 
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1.3 Methodisches Vorgehen und Begriffsbestimmungen 

Methodisches Vorgehen und Begriffsabgrenzungen der nachfolgend Untersuchung stützen sich 

auf die mit Schreiben der Obersten Baubehörde vom 19. Januar 2015 Az.: IIZ7-4022.2-001/05 

eingeführten „Hinweise zur Aufstellung naturschutzfachlicher Angaben zur speziellen arten-

schutzrechtlichen Prüfung in der Straßenplanung (saP)“ mit Stand 01/2015. 

2. Wirkungen des Vorhabens 

Nachfolgend werden die Wirkfaktoren ausgeführt, die in der Regel Beeinträchtigungen und Stö-

rungen der streng und europarechtlich geschützten Tier- und Pflanzenarten verursachen können. 

2.1 Baubedingte Wirkfaktoren/Wirkprozesse 

Durch den Bau des Sondergebietes "Sport und Freizeit" kann es zu Störwirkungen auf die unter-

suchten Arten kommen. Störwirkungen, von denen durch den Bau ausgegangen werden muss, 

entstehen z.B. durch Lärm, Erschütterung, Staubentwicklung, allgemeine Betriebsamkeit und 

natürlich die direkte Umgestaltung bzw. die Zerstörung von Lebensräumen. Die Gefahr baube-

dingten Tötens von Tieren ist grundsätzlich gegeben, sofern keine Vermeidungsstrategien ange-

wendet werden.  

2.2 Anlagenbedingte Wirkprozesse 

Als anlagenbedingte Wirkprozesse sind die Überbauung von Flächen, eine Barrierewirkung, so-

wie eine Zerschneidung bzw. Verkleinerung von Lebensräumen anzunehmen. Weiterhin ist von 

einer Störung des Wasserhaushalts durch zumindest teilweise Versiegelung auszugehen. 

2.3 Betriebsbedingte Wirkprozesse 

Betriebsbedingt kann es durch die Anwesenheit von Menschen zu Lärmbelastungen, Lichtver-

schmutzung, sowie zu schädlichen Emissionen durch zusätzlichen Verkehr und möglicherweise 

Verschmutzung durch die unsachgemäße Entsorgung von Abfall kommen. 

 

3 Maßnahmen zur Vermeidung und zur Sicherung der kontinuierlichen 

ökologischen Funktionalität 

3.1 Maßnahmen zur Vermeidung 

Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung sind angezeigt, um Gefährdungen der nach den hier 

einschlägigen Regelungen geschützten Tier- und Pflanzenarten zu vermeiden oder zu mindern. 

Die Ermittlung der Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG erfolgt unter 

Berücksichtigung folgender Vorkehrungen: 

 Um Verluste bei Fledermäusen und Vögeln zu vermeiden, ist eine Rodung des Baum- und 

Gebüschbestandes außerhalb der Brutzeit bzw. sommerlichen Aktivitäts- und Fortpflan-

zungsperiode, also im Zeitraum zwischen dem 1. Oktober und Ende Februar durchzuführen. 

 Für Reptilien sind keine Vermeidungsmaßnahmen angezeigt, da keine Reptilien nachgewie-

sen wurden und auch von einem potentiellen Vorkommen nicht auszugehen ist.  
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3.2 Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funk-

tionalität (vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen i. S. v. § 44 Abs. 5 Satz 3 

BNatSchG) 

 Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF) sind bei 

Einhaltung der Vermeidungsmaßnahmen (siehe 3.1) nicht erforderlich. Gefährdungen lokaler 

Populationen sind nicht zu erwarten, da mittels der Vermeidungsmaßnahmen keine Verbots-

tatbestände nach § 44 Abs.1 Nrn. 1 bis 3 i. V. m. Abs. 5 BnatSchG erfüllt werden.  

 

4 Bestand sowie Darlegung der Betroffenheit der Arten 

4.1 Bestand und Betroffenheit der Arten nach Anhang IV der FFH-

Richtlinie 

4.1.1 Tierarten des Anhang IV a) der FFH-Richtlinie 

Bezüglich der Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL ergibt sich aus § 44 Abs.1 Nrn. 1 bis 3 

i. V. m. Abs. 5 BNatSchG für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe folgende Verbote:  

Schädigungsverbot von Lebensstätten:  

Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten.  

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem 

Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zu-

sammenhang gewahrt wird.  

 

Störungsverbot:  

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-

terungs- und Wanderungszeiten.  

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechte-

rung des Erhaltungszustandes der lokalen Population führt. 

 

Tötungs- und Verletzungsverbot:  

Der Fang, die Verletzung oder Tötung von Tieren, die Beschädigung, Entnahme oder Zer-

störung ihrer Entwicklungsformen im Zusammenhang mit der Zerstörung von Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten sowie die Gefahr von Kollisionen im Straßenverkehr, wenn sich 

durch das Vorhaben das Tötungsrisiko für die jeweilige Arten unter Berücksichtigung der 

vorgesehenen Schadensvermeidungsmaßnahmen signifikant erhöht. 
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4.1.1.1 Fledermäuse 

Übersicht über das Vorkommen der betroffenen Tierarten des Anhang IV FFH-RL 

Tab. 1: Schutzstatus und Gefährdung der im Untersuchungsraum nachgewiesenen Fle-

dermausarten  

deutscher Name wissenschaftlicher Name RL D RL BY EHZ (KBR) 

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus G 3 

U1 

Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus 

V - 

FV 

Rauhhautfledermaus Pipistrellus nathusii 

- 3 

U1 

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus 

- - 

FV 

 

RL D  Rote Liste Deutschland und  

RL BY Rote Liste Bayern 0 ausgestorben oder verschollen 

 1 vom Aussterben bedroht 

 2 stark gefährdet 

 3 gefährdet 

 G Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt 

 R extrem seltene Art mit geographischer Restriktion 

 V Arten der Vorwarnliste 

 D Daten defizitär 

 

EHZ Erhaltungszustand FV = günstig 

   U1 = ungünstig/unzureichend 

   U2 = ungünstig/schlecht 

   XX = unbekannt 

KBR: Kontinentale Biogeographische Region 

Betroffenheit der Fledermausarten 

Insgesamt wurden 9 Rufsequenzen mit 44 Einzelrufen aufgezeichnet, die alle auf Artniveau be-

stimmbar waren. Kleine Bartfledermaus und Brandtfledermaus sind anhand der Rufe nicht zu 

trennen. Da bisher aus dem  Umfeld nur Nachweise der Kleinen Bartfledermaus vorliegen, sind 

die Rufsequenzen mit hoher Wahrscheinlichkeit dieser Art zuzurechnen.  

Insgesamt war im Untersuchungsgebiet nur wenig Fledermausaktivität zu verzeichnen. Mit der 

Rauhhautfledermaus war lediglich eine Art (Nachweis nur eines Rufs) vorhanden, die häufig 

Quartiere in Baumhöhlen bezieht, vorhanden.  

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass sich keine Quartiere im Untersuchungsgebiet befinden. 

Auch die Bedeutung als Jagdgebiet für lokale Fledermauspopulationen ist als gering einzustufen. 

Im Untersuchungsgebiet befindet sich nur sehr wenig stehendes Totholz, und dies bei sehr ge-

ringen Stammdurchmessern (max. 20 cm). Die gezielte Suche nach Spalten- und Höhlenbäu-

men, die möglicherweise als Sommerquartier für Fledermäuse dienen könnten, verlief sowohl im 

lebendem als auch im toten Baumbestand erfolglos. Möglich ist jedoch der Aufenthalt von Fle-

dermäusen zur Fortpflanzungszeit in den Sommermonaten, so dass aufgrund des Bauvorhabens 

eine Störwirkung während der Fortpflanzungszeit nicht ausgeschlossen ist.  
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Verbotstatbestände nach § 44 Abs. BNatSchG lassen sich durch die in Kap. 3.1. bezeichneten 

Maßnahmen vermeiden. 

 

4.1.2.2 Reptilien 

Prüfungsrelevante Reptilienarten wie Zauneidechse (Lacerta agilis) und Schlingnatter (Coronella 

austriaca), die eventuell zu erwarten gewesen wären, konnten im Untersuchungsgebiet nicht 

nachgewiesen werden.  

Auch erscheint der Lebensraum für beide thermophile Arten im Untersuchungsgebiet nicht bzw. 

nicht in ausreichender Größe gegeben zu sein: Die einzigen nicht völlig durch Bäume beschatte-

ten Bereiche am Nord- und Ostrand des Waldbestandes sind entweder zu stark durch die Kraut- 

und Buschvegetation beschattet oder aber nach Osten exponiert. Aufgrund dieser Situation kann 

ein Vorkommen von Zauneidechse und Schlingnatter mit an Sicherheit grenzender Wahrschein-

lichkeit ausgeschlossen werden. 

Prüfungsrelevante Reptilienarten sind insofern durch das Bauvorhaben nicht betroffen.  

 

4.2 Bestand und Betroffenheit der Europäischen Vogelarten nach Art. 1 

der Vogelschutz-Richtlinie 

Bezüglich der Europäischen Vogelarten nach VRL ergibt sich aus § 44 Abs.1 Nrn. 1 bis 3 i. V. m. 

Abs. 5 BNatSchG für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe folgende Verbote:  

Schädigungsverbot von Lebensstätten:  

Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten.  

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem 

Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zu-

sammenhang gewahrt wird.  

 

Störungsverbot:  

Erhebliches Stören von Vögeln während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Über-

winterungs- und Wanderungszeiten.  

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechte-

rung des Erhaltungszustandes der lokalen Population führt. 

 

Tötungsverbot:  

Der Fang, die Verletzung oder Tötung von Tieren, die Beschädigung, Entnahme oder Zer-

störung ihrer Entwicklungsformen im Zusammenhang mit der Zerstörung von Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten sowie die Gefahr von Kollisionen im Straßenverkehr, wenn sich 

durch das Vorhaben das Tötungsrisiko für die jeweilige Arten unter Berücksichtigung der 

vorgesehenen Schadensvermeidungsmaßnahmen signifikant erhöht. 
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4.2.1 Übersicht über das Vorkommen der betroffenen Europäischen Vogelarten  

Tab. 2: Schutzstatus und Gefährdung der im Untersuchungsraum nachgewiesenen und 

potenziell vorkommenden Europäischen Vogelarten 

deutscher Name wissenschaftlicher Name RL D RL BY EHZ (KBR) 

Amsel  

Turdula merus 

* * 

k.A. 

Blaumeise 

Parus caeruleus 

* * 

k.A. 

Buchfink 

Fringilla coelebs 

* * 

k.A. 

Eichelhäher 

Garrulus glandarius 

* * 

k.A. 

Girlitz 

Serinus serinus 

* * 

k.A. 

Kleiber 

Sitta europaea 

* * 

k.A. 

Kohlmeise 

Parus major 

* * 

k.A. 

Misteldrossel 

Turdus viscivorus 

* * 

k.A. 

Mönchsgrasmücke 

Sylvia atricapilla 

* * 

k.A. 

Rotkehlchen 

Erithacus rubecula 

* * 

k.A. 

Singdrossel 

Turdus philomelos 

* * 

k.A. 

Zaunkönig 

Troglodytes troglodytes 

* * 

k.A. 

Zilpzalp 

Phylloscopus collybita 

* * 

k.A. 

 

RL D  Rote Liste Deutschland 2007  

RL BY Rote Liste Bayern 2016 0 ausgestorben oder verschollen 

 1 vom Aussterben bedroht 

 2 stark gefährdet 

 3 gefährdet 

 R extrem seltene Arten und Arten mit geographischer Restriktion 

 V Arten der Vorwarnliste 

   * nicht gefährdet 

   ♦ nicht bewertet  

 

EHZ Erhaltungszustand FV = günstig 

   U1 = ungünstig/unzureichend 

   U2 = ungünstig/schlecht 

   XX = unbekannt 

KBR: Kontinentale Biogeographische Region 

 

Sämtliche im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Vogelarten sind ungefährdete Allerweltsar-

ten. Das Bayerische Landesamt für Umwelt empfiehlt für diese Arten eine vereinfachte Betrach-

tung, da bei dieser Artengruppe regelmäßig davon auszugehen ist, dass durch Vorhaben keine 

Verschlechterung des Erhaltungszustandes erfolgt. Begründet wird diese Empfehlung mit folgen-

den Hinweisen (www.lfu.bayern.de/natur/sap/pruefungsablauf/index.htm):  

www.lfu.bayern.de/natur/sap/pruefungsablauf/index.htm):  
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 Hinsichtlich des Lebensstättenschutzes im Sinn des § 44 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 5 BNatSchG 

kann für diese Arten im Regelfall davon ausgegangen werden, dass die ökologische Funkti-

on der von einem Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zu-

sammenhang weiterhin erfüllt wird. 

 Hinsichtlich des sog. Kollisionsrisikos (§ 44 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 5 Satz 5 BNatSchG) zeigen 

diese Arten in diesem Zusammenhang entweder keine gefährdungsgeneigten Verhaltens-

weisen (z.B. hohe Flughöhe, Meidung des Verkehrsraumes) oder es handelt sich um Arten, 

für die denkbare Risiken durch Vorhaben insgesamt im Bereich der allgemeinen Mortalität im 

Naturraum liegen (die Art weist eine Überlebensstrategie auf, die es ihr ermöglicht, vorha-

bensbedingte Individuenverluste mit geringem Risiko abzupuffern, d.h. die Zahl der Opfer 

liegt im Rahmen der (im Naturraum) gegebenen artspezifischen Mortalität.) 

 Hinsichtlich des Störungsverbotes (§ 44 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 5 Satz 5 BNatSchG) kann für 

diese Arten grundsätzlich ausgeschlossen werden, dass sich der Erhaltungszustand der lo-

kalen Population verschlechtert. 

Verbotstatbestände nach § 44 Abs. BnatSchG sind somit nicht gegeben.  

 

 

5 Gutachterliches Fazit 

Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung für das Bauvorhaben " Sondergebiet Sport und Frei-

zeit" der Stadt Burglengenfeld hat ergeben, dass durch einfache Vermeidungsmaßnahmen ar-

tenschutzrechtliche Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG bezüglich der 

gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten ausgeschlossen werden können. 

Als Vermeidungsmaßnahme ist analog zu § 39 BnatSchG für die Fällung von Bäumen und ande-

ren Gehölzen der Zeitraum zwischen dem 1. Oktober und Ende Februar zu wählen, um Verbots-

tatbestände wie z.B. die Zerstörung von Vogelbruten oder die Störung von Fledermäusen wäh-

rend der Fortpflanzungszeit auszuschließen.  

Bei Einhaltung der Vermeidungsmaßnahmen sind für die Umsetzung des Vorhabens weder CEF-

Maßnahmen noch eine artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 

BnatSchG angezeigt. 
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gez. Martin Gabriel, 14.07.2016 
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Stadt Burglengenfeld 
Marktplatz 2 – 6 
93133 Burglengenfeld 
  
 

V o r l a g e b e r i c h t  

 
 

Bauverwaltung Nummer: BauVW/176/2017 

Schneeberger, Gerhard Datum: 10.01.2017 
 Aktenzeichen:  

 
 

Sitzungsgremium Datum Status 

Bau-, Umwelt- und Verkehrs-
ausschuss 

18.01.2017 öffentlich  

Stadtrat 25.01.2017 öffentlich  

 
 
 
Betreff: 
 
Vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes „Am Postweg (Wölland) BA I„, 
Parzelle 50 - Empfehlung an den Stadtrat 
 
 
 
Sachdarstellung, Begründung: 
 
Der Eigentümer des letzten unbebauten Grundstücks FlSt.Nr. 2397/21, Gem. Burg-
lengenfeld, möchte dieses mit einem Mehrfamilienhaus mit vier Wohneinheiten be-
bauen. Laut aktuell gültigem Bebauungsplan „Am Postweg BA I“ ist auf der Parzelle 
50 nur eine Bebauung in „E+D-Bauweise“ zulässig. Der Bauherr beantragt daher die 
Änderung des Bebauungsplans.  
 
Eine verdichtete Bauweise hat den Vorteil, dass ein geringerer Verbrauch an Bau-
land und Landschaft notwendig ist. Deshalb entsprechen solche Vorhaben  den städ-
tebaulichen Forderungen der Regierung der Oberpfalz.  
 
Im vereinfachten Änderungsverfahren sollen auf Grundlage des rechtsgültigen Be-
bauungsplans „Am Postweg BA I“ vom 06.10.1997 folgende Festsetzungen für die 
Parzelle 50 geändert werden: 
 

 Wohnhäuser (E+1) auf der Parzelle 50 sind zulässig 

 Das Baufenster auf der Parzelle 50 wird gemäß dem beigefügten B-Plan-Aus-
schnitt verändert  

 Anpassen der Dachformen: Sattel- und Walmdach 18° - 30 ° sind zulässig 

 Nebengebäude mit Pultdach 5° - 15 ° sind zulässig 

 GRZ wird von 0,4 auf 0,6 erhöht 
 
Es wurden bereits gem. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB die Öffentlichkeit und Trä-
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ger öffentlicher Belange beteiligt. Es wurden hierzu keine negativen Stellungnahmen 
abgegeben. 
 
 
 
Beschlussvorschlag BUV: 
 
Der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss empfiehlt dem Stadtrat, die 3. Änderung 
des Bebauungsplans „Am Postweg (Wölland) BA I“ bezüglich der inhaltlichen Ände-
rungen der Festsetzung auf der Parzelle 50 (E+1 sowie Sattel- und Walmdach 18° - 
30°, Nebengebäude mit Pultdach 5° - 15° sind zulässig, Baufenster wird geändert 
und GRZ wird von 0,4 auf 0,6 erhöht) zur Satzung zu erheben. 
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3.VEREINFACHTE ÄNDERUNG 

ZUM 

BEBAUUNGSPLAN 

„AM POSTWEG BA I“ 

DER PARZELLE „50“ 
 

 

 

STADT BURGLENGENFELD 

 

 
BURGLENGENFELD, DEN 30.11.2016 

 

Entwurfsverfasser Bebauungsplan 

 

 

_____________________________ 

CHRISTIAN SEIDL 
ARCHITEKTURBÜRO SEIDL 

  

 

_____________________________ 

THOMAS GESCHE 
1.BÜRGERMEISTER 
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LEGENDE: 
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Ausschnitt genehmigter Bebauungsplan 
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3.VEREINFACHTE ÄNDERUNG 

ZUM 
BEBAUUNGSPLAN 

„AM POSTWEG BA I“ 
PARZELLE „50“ 

 

 

 

 

Festsetzungen: 

 

 

Die nachfolgenden Festsetzungen ersetzen konkurrierende Festsetzungen im 

Geltungsbereich. Im Übrigen behalten die Vorschriften des B-Planes 

Gültigkeit. 

 

- Wohnhäuser (E+1) auf der Parzelle 50 sind zulässig. 

- Das Baufenster auf der Parzelle 50 wird verändert (siehe Ausschnitt). 

- Anpassen der Dachformen: Sattel- und Walmdach 18° - 30° sind zulässig  

- Nebengebäude mit Pultdach 5°-15° sind zulässig 

- GRZ wird von 0,4 auf 0,6 erhöht. 

 

 

Grundlage:  

Festsetzungen des rechtsgültigen Bebauungsplanes „Am Postweg BA I“ vom 

06.10.1997 
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3.VEREINFACHTE ÄNDERUNG 

ZUM 
BEBAUUNGSPLAN 

„AM POSTWEG BA I“ 
PARZELLE „50“ 

 

 

Ausschnitt aus B-Plan: 

- - - - -    Geltungsbereich „Vereinfachte Änderung“ 
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3.VEREINFACHTE ÄNDERUNG 

ZUM 
BEBAUUNGSPLAN 

„AM POSTWEG BA I“ 
PARZELLE „50“ 

 

Begründung zur vereinfachten Änderung: 

 

 

In Burglengenfeld herrscht eine rege Nachfrage von Interessenten nach 

Bauland. Eine verdichtete Bauweise hat den positiven Vorteil, dass ein 

geringerer Verbrauch an Bauland und Landschaft notwendig ist. Auch aus 

politischer Sicht wird derzeit solch ein Vorhaben favorisiert. 

 

 

 

Hinweis: 

 

 

Ausschnitt aus B-Plan (Seite 5) und Regelbeispiel (Seite 8) vom 30.11.2016 

ist Bestandteil der Änderungssatzung. 
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3.VEREINFACHTE ÄNDERUNG 

ZUM 
BEBAUUNGSPLAN 

„AM POSTWEG BA I“ 
PARZELLE „50“ 

 

 

 

Verfahren: 

 

1.  Öffentliche Auslegung und Beteiligung TÖB 

  Gem. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB:  ____________ 

 

 

2.  Billigungs- und Satzungsbeschluss   ____________ 

 

 

3. Inkrafttreten gem. § 10 Abs. 3 BauGB: 

  Die Erteilung der Genehmigung wurde am   ____________ 

  Ortsüblich bekannt gemacht. Die Änderung 

  tritt mit dieser Bekanntmachung in Kraft.  

 

 

Burglengenfeld, den   ______________ 

  

     

_________________ 

Stadt Burglengenfeld 

1. Bürgermeister  

Thomas Gesche  
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Regelbeispiel Wohnhaus (SD, WD, E+1) 

Parzelle 50 

Maßstab: 1:100 
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Stadt Burglengenfeld 
Marktplatz 2 – 6 
93133 Burglengenfeld 
  
 

V o r l a g e b e r i c h t  

 
 

Bauverwaltung Nummer: BauVW/180/2017 

Schneeberger, Gerhard Datum: 10.01.2017 
 Aktenzeichen:  

 
 

Sitzungsgremium Datum Status 

Bau-, Umwelt- und Verkehrs-
ausschuss 

18.01.2017 öffentlich  

Stadtrat 25.01.2017 öffentlich  

 
 
 
Betreff: 
 
Beteiligung als Nachbargemeinde gem. § 4 Abs. 1 BauGB zur Aufstellung des 
Bebauungsplanes mit integriertem Grünordnungsplan für das Allgemeine 
Wohngebiet „Am Kirchfeld„ in Holzheim a. Forst 
 
 
 
Sachdarstellung, Begründung: 
 
Der Gemeinderat von Holzheim a. Forst hat die Aufstellung des Bebauungsplanes 
mit integriertem Grünordnungsplan „Am Kirchfeld“ beschlossen. Das für die Bebau-
ung vorgesehene Gebiet liegt am Südwestrand von Holzheim a. Forst zwischen der 
Staatsstraße und Kirche mit dahinter liegender Siedlung. 
 
Der rechtskräftige Flächennutzungsplan weist für das geplante Baugebiet bereits ein 
Allgemeines Wohngebiet aus, so dass dieser Planungswille nun in einem Bebau-
ungsplan umgesetzt werden soll. 
 
Innerhalb der Geltungsbereichsgrenze hat das Baugebiet eine Größe von 1,43 ha. 
Geplant sind freistehende Ein-, Zwei-, Doppel- und Mehrfamilienhäuser. 
 
 
Beschlussvorschlag BUV: 
 
Der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss empfiehlt dem Stadtrat, gegen die Auf-
stellung des Bebauungsplanes mit integriertem Grünordnungsplan „Am Kirchfeld“ der 
Gemeinde Holzheim a. Forst keine Einwände zu erheben. 
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Stadt Burglengenfeld 
Marktplatz 2 – 6 
93133 Burglengenfeld 
  
 

V o r l a g e b e r i c h t  

 
 

Bauverwaltung Nummer: BauVW/181/2017 

Schneeberger, Gerhard Datum: 10.01.2017 
 Aktenzeichen:  

 
 

Sitzungsgremium Datum Status 

Bau-, Umwelt- und Verkehrs-
ausschuss 

18.01.2017 öffentlich  

Stadtrat 25.01.2017 öffentlich  

 
 
 
Betreff: 
 
Beteiligung als Nachbargemeinde gem. § 4 Abs. 1 BauGB zur 7. Änderung des 
Flächennutzungsplanes des Marktes Regenstauf und Aufstellung des Be-
bauungsplanes mit integriertem Grünordnungsplan für das Allgemeine Wohn-
gebiet „Grasiger Weg IV„ 
 
 
 
Sachdarstellung, Begründung: 
 
Der Marktgemeinderat Regenstauf hat in seiner Sitzung vom 08.11.2016 die Vorent-
würfe der Bauleitplanung für das Neubaugebiet „Grasiger Weg IV“ mit gleichzeitiger 
Änderung des Flächennutzungsplanes gebilligt. 
 
Der Bebauungsplan wird als Allgemeines Wohngebiet zur Schaffung von kosten-
günstigem Wohnraum sowie zunächst der ergänzenden Nutzung für soziale Zwecke 
aufgestellt. Geplant sind die Errichtung von 60 Wohnungen und der Bau einer Ge-
meinschaftsunterkunft für Flüchtlinge, die später in 18 Wohneinheiten umgewandelt 
werden sollen. 
 
Die Größe der Aufstellungsfläche beträgt ca. 2 ha und liegt im Bereich „Grasiger 
Weg“. 
 
 
Beschlussvorschlag BUV: 
 
Der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss empfiehlt dem Stadtrat, gegen die ge-
plante 7. Änderung des Flächennutzungsplanes und der Aufstellung des Bebau-
ungsplanes mit integriertem Grünordnungsplan „Grasiger Weg IV“ keine Einwände 
zu erheben. 
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Stadt Burglengenfeld 
Marktplatz 2 – 6 
93133 Burglengenfeld 
  
 

V o r l a g e b e r i c h t  

 
 

Bauverwaltung Nummer: BauVW/183/2017 

Schneeberger, Gerhard Datum: 10.01.2017 
 Aktenzeichen:  

 
 

Sitzungsgremium Datum Status 

Bau-, Umwelt- und Verkehrs-
ausschuss 

18.01.2017 öffentlich  

Stadtrat 25.01.2017 öffentlich  

 
 
 
Betreff: 
 
Antrag der SPD-Stadtratsfraktion zur Stadtratssitzung vom 14.12.2016 – Nach-
haltiger Umgang mit unserer Natur - Bäume pflanzen für Neugeborene - 
Empfehlung an den Stadtrat 
 
 
 
Sachdarstellung, Begründung: 
 
Mit Schreiben vom 17.11.2016 beantragte die SPD-Stadtratsfraktion, dass die Stadt 
Burglengenfeld einmal im Jahr für jeden neugeborenen Einwohner auf einer geeig-
neten Grünfläche der Stadt einen Baum pflanzt. 
 
Mit dieser Aktion soll die Identifikation der Einwohner mit ihrer Stadt Burglengenfeld 
gefördert und zugleich ein kleiner Beitrag zum Umweltschutz und respektvollem Um-
gang mit der Natur geleistet werden. 
 
Die Verwaltung wird sich diesbezüglich mit dem Stadtförster Reinhold Weigert bera-
ten, inwieweit städtische Flächen für diese Aktion in Frage kommen bzw. ob es even-
tuell sinnvoll ist, die Baumpflanzung für verschiedene Maßnahmen (Waldumbau, 
Ausgleichsflächen, Erholungsflächen, …) zu verwenden. 
 
 
Beschlussvorschlag BUV: 
 
Der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss empfiehlt dem Stadtrat, dass die Stadt 
Burglengenfeld einmal im Jahr für jeden neugeborenen Einwohner auf einer geeig-
neten Grünfläche der Stadt einen Baum pflanzt. Die Verwaltung wird beauftragt, mit 
dem Stadtförster Reinhold Weigert ein Konzept für eine effiziente Umsetzung zu er-
arbeiten. 
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Stadt Burglengenfeld 
Marktplatz 2 – 6 
93133 Burglengenfeld 
  
 

V o r l a g e b e r i c h t  

 
 

Stadtbauamt Nummer: StbAmt/131/2017 

Haneder, Franz 
Schelchshorn, Sebastian 

Datum: 12.01.2017 

 Aktenzeichen:  

 
 

Sitzungsgremium Datum Status 

Bau-, Umwelt- und Verkehrs-
ausschuss 

18.01.2017 öffentlich  

Stadtrat 25.01.2017 öffentlich  

 
 
 
Betreff: 
 
Antrag der SPD-Stadtratsfraktion auf Realisierung von E-Tankstellen - 
Empfehlung an den Stadtrat 
 
 
 
Sachdarstellung, Begründung: 
 
Der Antrag der SPD-Fraktion vom 14.12.2016 soll als Grundsatzbeschluss verstan-
den werden und deckt sich damit mit einer sinnvollen, flächendeckenden Standort-
planung der Verwaltung in Bezug auf E-Tankstellen für E-Bikes und E-Autos in kom-
binierter oder auch getrennter Form. 
 
Für den Standort an der Naabbrücke wurde bereits eine Sm!ght-Ladestation (Fa. 
EnBW) beschafft. Diese Station beinhaltet neben einem Notrufknopf die Lademög-
lichkeit für Fahrräder und E-Fahrzeuge sowie die Einrichtung eines WLAN-Netzes 
und ein Messpunkt für Umweltsensorik. Außerdem wurde die Vorrichtung für eine 
spätere Bezahlfunktion bereits berücksichtigt und müsste nur noch aktiviert werden. 
 
Der geplante Standort vor der Absperrkette beim Hotel-Cafe 3 Kronen ist noch mit 
der Verkehrsbehörde beim Landratsamt Schwandorf endgültig abzustimmen. Dieser 
Standort bietet außerdem den Vorteil, dass die erforderlichen Stromanschlüsse 
durch einen nahegelegenen städtischen Anschlussschrank günstig eingerichtet wer-
den können.  
 
Der alternative Standort ist – auch von der Verwaltung – beim Volkskundemuseum 
angedacht, allerdings mit der Konsequenz, dass dort mindestens zwei Parkplätze in 
Anspruch genommen werden müssen. 
 
Weiterhin wurde zu der Sm!ght-Station der Firma EnBW ein Alternativangebot vom 
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Bayernwerk eingeholt. Die Ladesäule wird dabei nicht erworben und müsste monat-
lich mit 416,50 € angemietet werden. Die Säule des Bayernwerks beschränkt sich 
rein auf die Ladefunktion. 
 
Die Frage der Förderung über die beschaffte Elektroladesäule der Firma EnBW stellt 
sich aktuell nicht mehr. Außerdem wurde dies auch vor dem Kauf überprüft, wobei 
die Bundesregierung ein neues Förderprogramm für 2017 in Aussicht stellte. Nähere 
Einzelheiten hierzu sind noch nicht bekannt.  
 
Die Verwaltung wird über die bestehenden Planungen hinaus ein Konzept für weitere 
sinnvolle Standorte für E-Ladesäulen zunächst getrennt nach E-Fahrzeugen und E-
Bikes fortschreiben und gemäß dem Antrag der SPD-Fraktion Angebote für die je-
weiligen Säulen mit und ohne Bezahlfunktion sowie mit und ohne Schnellladefunktion 
einholen. 
 
Nach Behandlung in der Sitzungsrunde wird der Antrag an die Stadtwerke Burglen-
genfeld für den Standort Parkhaus weitergereicht. 
 
Das Konzept mit Kosten wird dem Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss in einer 
der nächsten Sitzungen zur Beratung vorgelegt. 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag BUV: 
 
Der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss empfiehlt dem Stadtrat, je eine E-Tank-
stelle für E-Bikes und E-Autos am Standort Volkskundemuseum und am Standort 
Parkhaus zu realisieren. Die Gemeinde wird beauftragt, Angebote über Säulen mit 
und ohne Bezahlfunktion sowie mit und ohne Schnellladefunktion einzuholen. Für 
den Standort Parkhaus wird dieser Antragt an die Stadtwerke Burglengenfeld weiter-
geleitet.  
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Stadt Burglengenfeld 
Marktplatz 2 – 6 
93133 Burglengenfeld 
  
 

V o r l a g e b e r i c h t  

 
 

Stadtbauamt Nummer: StbAmt/132/2017 

Schelchshorn, Sebastian Datum: 12.01.2017 
 Aktenzeichen:  

 
 

Sitzungsgremium Datum Status 

Bau-, Umwelt- und Verkehrs-
ausschuss 

18.01.2017 öffentlich  

Stadtrat 25.01.2017 öffentlich  

 
 
 
Betreff: 
 
Antrag der SPD-Stadtratsfraktion auf Einrichtung eines öffentlichen W-LAN - 
sinnvoll und kostensparend -  in städtischen Gebäuden - Empfehlung an den 
Stadtrat 
 
 
 
Sachdarstellung, Begründung: 
 
Im Antrag der SPD-Fraktion wurde detailliert auf verschiedene Sachzusammenhänge 

eingegangen, die hier näher betrachtet werden sollen. 

Vorauszuschicken zum Antrag ist, dass die Stadt Burglengenfeld Ende 2016 den An-

trag für das Bayern-WLAN beim Zentrum in Straubing zur Förderung von zwei Hot-

spots beantragt hat und die Zusage vorliegt. 

Beim Bayern-WLAN werden die Accesspoints angemietet. Die monatlich Mietkosten 

belaufen sich hier für einen Outdoor-Accesspoint auf 28,56 € brutto sowie für einen 

Indoor-Accesspoint auf 23,80 € brutto. 

Bei einem Eigenkauf dieser Accesspoints liegt der Anschaffungspreis nach aktuellem 

Stand bei ca. 1000,00 € brutto pro Accesspoint. Würde der Kauf präferiert, könnten 

wir das Bayern-WLAN Programm jedoch nicht nutzen. Vodafone unterstützt und lässt 

auch keine Eigengeräte im Bereich Bayern-WLAN zu. Das Programm Bayern-WLAN 

läuft gesichert bis 2021 und kann dann mit einer Option von zunächst zwei Jahren 

bis 2023 zu den jetzt geltenden Konditionen verlängert werden. 

Eine erste Begehung und Abdeckungsmessung mit Vodafone fand bereits statt.  

Vodafone ist Internetanbieter und Vertragspartner im Projekt Bayern WLAN.  
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Es sind am Marktplatz zwei Standorte vorgesehen, nämlich am Rathaus und am Ge-

bäude beim Bürgertreff. 

Hier kann der „Untere Marktplatz“ vollständig und der „Obere Marktplatz“ fast gänz-

lich mit WLAN abgedeckt werden. Der nicht abgedeckte Bereich am Oberen Markt-

platz wird durch den offenen Hotspot durch die Telekom am Pavillon am Oberen 

Marktplatz abgedeckt. Damit ist auch die Maximalförderung bzw. der Baukostenzu-

schuss für maximal zwei Standorte gänzlich ausgeschöpft. 

Die beiden angesprochenen Hotspots am Marktplatz verursachen einen Installati-

onsaufwand einschließlich der Beschaffung in Höhe von ca. 1400,00 € brutto. Diese 

Kosten sind durch die Bezuschussung des Bayern-WLAN mit max. 5000,00 € abge-

deckt. 

Die Einrichtung des Bayern-WLAN wird bis ca. Mitte Februar 2017 umgesetzt sein. 

Die bisherigen verwendeten Hotspots werden zur Abdeckung des WLAN-Netzes im 

Rathaus verwendet. 

Die Bücherei und der Bereich „Senioren im Bürgertreff sind mit einem eigenen Hot-

spot auszustatten. Die Beschaffungs- und Einrichtungskosten in der Bibliothek be-

laufen sich auf ca. 600,00 € und im Seniorentreff auf ca. 200,00 €. Der Internetan-

schluss der Firma Vodafone für das Bayern-WLAN kostet für beide Standorte monat-

lich jeweils 23,80 € brutto für einen Indoor-Accesspoint sowie 39,99 € brutto für den 

Anschluss (ergibt eine Gesamtsumme von 765,48 € brutto jährlich). 

Im Antrag wird die Möglichkeit angesprochen über die Freischaltung von Gastzugän-

gen bei einzelnen Fritz-Boxen der Gewerbetreibenden am Marktplatz das Internet 

anzubieten. Das kann durch die Stadt allerdings nur bedingt beeinflusst werden und 

ist rechtlich nach wie vor umstritten. 

Es wird darüber hinaus überlegt, dass öffentliches WLAN – wie auch im Antrag an-

gesprochen – an touristisch interessanten Punkten anzubieten. Dies wären z.B. wäh-

rend der Badesaison am Irl, im Bulmare, am Galgenberg, Volksfestplatz oder – wie 

im Antrag angesprochen – am Burggelände, Europaplatz, Bierkeller und Strecken 

der Stadtführungen. 

An der Stadthalle wurde bereits ein Hotspot mit einem Aufwand von 654,50 € brutto 

für die einmalige Einrichtung sowie monatlichen Kosten in Höhe von 165,41 € brutto 

(drei Accesspoints) installiert. Diese technischen Installationen wurden mit rund 

1200,00 € vom Wirtschaftsministerium gefördert. 

In Bezug auf die Sm!ght-Stationen wird auf die Ausführungen im Top 3.2 in Bezug 

auf die Realisierung von E-Tankstellen hingewiesen. 

 
 
 
 



Beschlussvorschlag BUV: 
 
Der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss empfiehlt dem Stadtrat folgendes zu be-
schließen: 
 

I. Die Gemeinde stattet das Rathausgebäude, die Bücherei, das Bürgerbüro und 
das Gebäude des Bürgertreffs mit öffentlich zugängigem WLAN aus. 

 
II. Die Verwaltung wird beauftragt, staatliche Förderungen für I.)  zu beantragen. 

 
III. Ein Erwerb und die Installation der WLAN-Stationen der Firma EnBW (Sm!ght) 

wird nicht weiter verfolgt. 
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Stadt Burglengenfeld 
Marktplatz 2 – 6 
93133 Burglengenfeld 
  
 

V o r l a g e b e r i c h t  

 
 

Bauverwaltung Nummer: BauVW/179/2017 

Schneeberger, Gerhard Datum: 10.01.2017 
 Aktenzeichen:  

 
 

Sitzungsgremium Datum Status 

Bau-, Umwelt- und Verkehrs-
ausschuss 

18.01.2017 öffentlich  

Stadtrat 25.01.2017 öffentlich  

 
 
 
Betreff: 
 
Vollzug des Bayerischen Feuerwehrgesetzes (BayFwG) -  Bestätigung der ge-
wählten Kommandanten gem. Art. 8 Abs. 4 BayFwG - Empfehlung an den 
Stadtrat 
 
 
 
Sachdarstellung, Begründung: 
 
Am 28.12.2016 wurden die Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Burglengen-
feld im Rahmen einer Aktivenversammlung neu gewählt. 
 
Vorausgegangen war der Rücktritt des 1. Kommandaten Hubert Glaubitz. Er bat aus 
persönlichen Gründen mit Schreiben vom 26.11.2016 um die Entlassung aus diesem 
Ehrenamt. Um einheitliche Amtszeiten herzustellen, trat auch der 2. Kommandant 
Thomas Bruckschlegel als Stellvertreter zurück, ließ sich jedoch gleichzeitig in der 
Versammlung als 2. Kommandant vorschlagen. Als künftiger 1. Kommandant wurde 
Herr Christoph Wasser als einziger Kandidat vorgeschlagen. 
 
Herr Christoph Wasser wurde von den anwesenden 53 wahlberechtigten Aktiven  mit 
39 Ja-Stimmen und 14 Nein-Stimmen zum 1. Kommandanten gewählt. 
 
Herr Thomas Bruckschlegel wurde mit 50 Ja-Stimmen und 3 Nein-Stimmen zum 2. 
Kommandanten gewählt. 
 
Für die Bestätigung als Kommandant müssen folgende Voraussetzungen vorliegen: 

 Die Wahl muss ordnungsgemäß abgelaufen sein 

 Die gewählte Person muss wählbar sein 

 Die gewählte Person muss die Wahl angenommen haben 

 Die gewählte Person muss geeignet sein 
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 Zur Eignung gehört auch, dass die vorgeschriebenen Lehrgänge mit Erfolg be-
sucht wurden 

 
Die vorgenannten Voraussetzungen werden bei beiden gewählten Personen erfüllt. 
 
Die Gewählten bedürfen gemäß Art. 8 Abs. 4 BayFwG der Bestätigung des Stadtra-
tes im Benehmen mit dem Kreisbrandrat. Herr KBR Robert Heinfling hatte keine Be-
denken zu den gewählten Kommandanten. 
 
 
 
Beschlussvorschlag BUV: 
 
Der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss empfiehlt dem Stadtrat die Bestätigung 
des in der Aktivenversammlung vom 28.12.2016 gewählten 1. Kommandanten Herrn 
Christoph Wasser und des 2. Kommandanten Thomas Bruckschlegel der Freiwilligen 
Feuerwehr Burglengenfeld. 
 
 
 
 



Dienstgebäude: Sprechzeiten: Privatadresse: 
Wackersdorfer Straße 80 Montag und Donnerstag Falkenauer Str. 36 
92421 Schwandorf  von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr 92421 Schwandorf  
Telefon: 09431/471-179 oder nach Vereinbarung Mobiltelefon: 0160/90502753 
Telefax: 09431/471-121  Email: kbr@ff.landkreis-schwandorf.de 

Landratsamt Schwandorf, - Kreisbrandrat - 

Postfach 15 49, 92406 Schwandorf 

 

F   E   U   E   R   W   E   H   R 

LANDKREIS SCHWANDORF 
 

 
 

KREISBRANDRAT 

 

 
 
Stadt Burglengenfeld 
Marktplatz 2-6 
93133 Burglengenfeld 
 
 

Ihr Zeichen:  
Ihre Nachricht vom:  
Unser Zeichen: 4.12 - 0914 
Unsere Nachricht vom:       
 

Name: Robert Heinfling 
Telefon: 09431/471-179 
Telefax: 09431/471-121 
E-Mail: kbr@ff.landkreis-schwandorf.de 
 

Datum: 11. Januar 2017 
 

 
Vollzug des Bayer. Feuerwehrgesetzes (BayFwG); 

Art. 8 Abs. 4 BayFwG 

 

Neuwahl der Kommandanten - FF Burglengenfeld 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

gegen die Wahl des Kommandanten, Herrn Christoph Wasser, geb. 21.06.1988, 

Hans-Böckler-Str. 9, 93133 Burglengenfeld und die Wahl des stellvertretenden Komman-

danten, Herrn Thomas Bruckschlegel, geb. 10.06.1979, Mossendorfer Str. 22, 93133 

Burglengenfeld, bei der FF Burglengenfeld bestehen seitens des Kreisbrandrates keine 

Bedenken. 

 

Die Zustimmung wird unter der Bedingung erteilt, dass die vorgeschriebenen Lehrgänge 

(Art. 8 Abs. 3 BayFwG i.V.m. § 7 AVBayFwG), innerhalb einer Frist von einem Jahr, nach 

Bestätigung der Gemeinde erfolgreich abgelegt werden (vgl. Nr. 8.2.2 VollzBekBayFwG). 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Heinfling 

Kreisbrandrat 
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Notwendige Lehrgänge: 

Kl. Feuerwehr: Grundstufe bzw. Lehrgang für Gruppenführer und Leiter einer Feuerwehr 

Gr. Feuerwehr: Mittelstufe bzw. Lehrgang für Zugführer und Leiter einer Feuerwehr 


	Vorlagendokumente
	TOP Ö  2.1 Änderung des Flächennutzungsplanes und Aufstellung eines Bebauungsplanes "Sondergebiet Sport und Freizeit im Naabtalpark" - Billigungsbeschluss des Bebauungsplanes auf Grundlage der Planung des Ing.Büros Preihsl & Schwan vom 18.01.2017 - Empfehlung
	Vorlagebericht  BauVW/175/2017
	Bebauungsplan Sondergebiet Sport und Freizeit  BauVW/175/2017
	Begründung  BauVW/175/2017
	Erläuterungsbericht-Sondergebiet Sport und Freizeit  BauVW/175/2017
	saP-Sondergebiet-Sport-Freizeit-BUL-Gabriel  BauVW/175/2017
	Stellungnahme der frühzeigiten Beteiligung SO Freizeit  BauVW/175/2017

	TOP Ö  2.2 Vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes „Am Postweg (Wölland) BA I“, Parzelle 50 - Empfehlung an den Stadtrat
	Vorlagebericht  BauVW/176/2017
	3. vereinfachte Änderung Am Postweg I Parz. 50  BauVW/176/2017
	Lageplan Parzelle 50 Postweg BA I  BauVW/176/2017

	TOP Ö  2.3 Beteiligung als Nachbargemeinde gem. § 4 Abs. 1 BauGB zur Aufstellung des Bebauungsplanes mit integriertem Grünordnungsplan für das Allgemeine Wohngebiet „Am Kirchfeld“ in Holzheim a. Forst
	Vorlagebericht  BauVW/180/2017
	B-Plan Am Kirchfeld Holzheim a. Forst  BauVW/180/2017

	TOP Ö  2.4 Beteiligung als Nachbargemeinde gem. § 4 Abs. 1 BauGB zur 7. Änderung des Flächennutzungsplanes des Marktes Regenstauf und Aufstellung des Bebauungsplanes mit integriertem Grünordnungsplan für das Allgemeine Wohngebiet „Grasiger Weg IV“
	Vorlagebericht  BauVW/181/2017
	B-Plan Grasiger Weg IV Regenstauf Plan  BauVW/181/2017

	TOP Ö  3.1 Antrag der SPD-Stadtratsfraktion zur Stadtratssitzung vom 14.12.2016 - Nachhaltiger Umgang mit unserer Natur - Bäume pflanzen für Neugeborene - Empfehlung an den Stadtrat
	Vorlagebericht  BauVW/183/2017
	SPD-Antrag Baumpflanzung für Neugeborene  BauVW/183/2017

	TOP Ö  3.2 Antrag der SPD-Stadtratsfraktion auf Realisierung von E-Tankstellen - Empfehlung an den Stadtrat
	Vorlagebericht  StbAmt/131/2017
	SPD-Antrag E-Tankstellen  StbAmt/131/2017

	TOP Ö  3.3 Antrag der SPD-Stadtratsfraktion auf Einrichtung eines öffentlichen W-LAN - sinnvoll und kostensparend -  in städtischen Gebäuden - Empfehlung an den Stadtrat
	Vorlagebericht  StbAmt/132/2017
	SPD-Antrag WLan  StbAmt/132/2017

	TOP Ö  4 Vollzug des Bayerischen Feuerwehrgesetzes (BayFwG) - Bestätigung der gewählten Kommandanten gem. Art. 8 Abs. 4 BayFwG - Empfehlung an den Stadtrat
	Vorlagebericht  BauVW/179/2017
	Benehmen KBR zu Kdt Burglengenfeld - AZ0914  BauVW/179/2017



